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Anfrage

der

Abgeordneten Scharfegger, Paulitsch und Genossen an den
Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft und an den Staats¬
sekretär für Inneres und Unterricht, betreffend die Wiederbesiedlung

in Kärnten.

Im Mai vorigen Jahres hat die National¬
versammlung den Entwurf über die Wiederbesiedlung
zum Gesetze erhoben. Viele unserer Invaliden,
Bauernsöhne, Dienstboten hofften mit Unterstützung
des Staates und unter größter eigener Anstrengung
selbständig zu werden — leider sind die meisten
bisher bitter enttäuscht worden, da die ganze
Wiederbesiedlungsaktion vielfach dem passiven Wider¬
stande jener Faktoren begegnet, die vor allem be¬
rufen wären bahnbrechend vorzugehen und die
Interessen des leidenden Volkes zu wahren.

Um doch zu ihrem Rechte zu kommen, haben
die Siedlungswerber Kärntens am 2. Februar eine
Versammlung abgehalten und in derselben eine
Entschließung angenommen, in der es heißt:

„Die Staatsregierung wolle verfügen, daß
die Ansuchen der Siedlungswerber um die Be¬
scheinigung über die Eignung direkt an die Kom¬
mission zur vorläufigen Prüfung der Eignung von
Bewerbern gerichtet werden dürfe.

Als eine der obersten Voraussetzungen für
die gedeihliche und im Interesse der Sache möglichst
beschleunigte Durchführung des Wiederbesiedlungs¬
gesetzes, sowie der Bodenreform überhaupt, muß die
zeitgemäße Ausgestaltung der Agrarbehörden un¬
bedingt gefordert werden.

Die bestehenden Agrarbezirksämter müssen den
gegenwärtigen Zeitverhültnissen, beziehungsweise den
denselben zur Durchführung übertragenen Gesetzen
und Verordnungen entsprechend sofort und ohne
Verzug durch Zuweisung von Kräften, insbesondere

von mit den Verhältnissen vertrauten Fachleuten,
Technikern, speziell Landwirten und Juristen aus-
gestattet, neue Agrarämter, insoweit deren Er¬
richtung vom Landwirtschastsamte bereits in Aus¬
sicht .genommen wurden, sogleich aufgestellt werden.

Bei den Kärntener Agrarbehörden muß die
Bestellung eines Lokalkommissärs für das Klagen¬
furter Agraramt sogleich erfolgen; nachdem der
gegenwärtige Zustand, wobei die Agrarämter Klagen-
furt und Villach nur durch einen Beamten geleitet
werden, für die rasche Durchführung des Wieder¬
besiedlungsgesetzes vollkommen ungenügend erscheint.
Ebenso müssen die erforderlichen- sachtechnischen
Beamten und Hilfskräfte für dieses Agraramt,
sowie für jenes in Villach ohne Verzug zugewiesen
werden.

In weiteren: muß für eine entsprechende Unter¬
bringung dieser Behörden, insbesondere des unlängst
neuerrichteten Amtes in Spital von seilen der
hierzu berufenen Faktoren mit allem Nachdrucke
Sorge getragen werden. Die dermaligen Zustände
in dieser Hinsicht erscheinen unhaltbar.

In dem Gesetze und der Vollzugsanweisung
erscheine den Agrarbehörden Fachmänner aus land¬
wirtschaftlichen Bernsskreisen über Vorschlag des
Landeskultnrrates beigegeben. Ebenso sind die Mit¬
glieder der Kommissionen für die vorläufige Prüfung
der Eignung von Bewerbern aus Grund eines
solchen Vorschlages zu ernennen.

Es fehlt nun eine Bestimmung über die
Dauer der Amtswirksamkeit dieser Fachleute,
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beziehungsweise erscheint auch keine Bestinunung in
dieser Hinsicht getroffen, um Fachmänner oder Kom-
mifsionsmitglieder, welche bei ihrer Betätigung den Ab¬
sichten des Gesetzes nicht entsprechen, durch andere
Personen ersetzen zu können.

Die zweite Vollzugsanweisung zum Wieder¬
besiedlungsgesetz muß daher in der Weise ergänzt
werden, daß die Mitglieder der Übcrprüfungs-
kommifsionen alljährlich neu bestellt >oerden . und
daß landwirtschaftliche Fachmänner, beziehungsweise
auch Kommissionsmitglieder, welche bei der Mit¬
wirkung der Wiederbesiedlungsaktion befangen sind
oder sich als nichtgeeignet erweisen, jederzeit durch
andere geeignete Personen ersetzt werden können.
Die derzeitige Möglichkeit, einen solchen Austausch
aus den Reihen der bestellten Ersatzmänner vorzu¬
nehmen, erscheint ungenügend.

Die Entscheidung über die allfällig notwendig
werdende Neubestellung in obiger Hinsicht hätte
die Agrarlandesbehörde zu treffen.

Den Gemeinden ist die unparteiische und mit
voller Hingabe zu leistende Mitwirkung bei Durch¬
führung des Wiederbesiedlungsgesetzes nochmals,
und zwar in einer eindringlichen Form aufzutragen.

Gemeinven, welche erwiesenermaßen ihren
Obliegenheiten in dieser Hinsicht nicht Nachkommen,
wäre eine entsprechende, in den Siedlungsfonds
fließende Geldstrafe aufzuerlegen. Dies hätte insbe-
sonders fchon dann zu erfolgen, wenn ^ sich nach

Kundmachung der Verzeichnisse der Wiederbesied¬
lungsgüter herausstellt, daß die Gemeinde die Auf¬
nahme von Liegenschaften in die Übersicht vorsätz¬
lich oder durch Nachlässigkeit nicht vorgenommen hat.

Die Erlassung der im Gesetze angekündigten
Vollzngsanweisung über die Kreditgewährung er¬
scheint höchst dringend, damit die Siedlungswerber
bei dem Nachweise über die Entrichtung des Ent-^
eignungsbetrages im Klaren sein können.

Nur auf diefe Weise wird es möglich sein, die im
hohen volkswirtschaftlichen Interesse stehende Wieder¬
besiedlung in gesundem Sinne zur Durchführung
bringen zu können und damit die Wiederaufrichtung
selbständiger Landwirtschaftsbetriebe zur Hebung der
landwirtschaftlichen Produktion und zum Nutzen der
gesamten Volkswirtschaft unseres, jetzt insbesondere
im Belange der Ernährung so arg darniederliegen-
den Staates in die richtigen Bahnen zu lenken.

Die Gefertigten stellen daher an den Herrn
Staatssekretär für Land- und Forstwirtschaft und
an den Herrn Staatssekretär für Inneres die
Anfrage:

„Sind den Herren Staatssekretären die
Verhältnisse in Kärnten, betreffend die
Wiederbesiedlung bekannt und wenn ja,
was gedenken die Herren Staatssekretäre
vorzukehren, damit die Siedlnngsaktion auch
dnrchgeführt wird?"

Wien, 13. Februar 1920.
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